
 
 
 
 
 
 
Einladung zu den Gemeindeversammlungen 
 
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
werden zur Teilnahme an die nachfolgenden 
Gemeindeversammlungen eingeladen. Bezüg-
lich der Stimmberechtigung wird auf die gesetz-
lichen Bestimmungen verwiesen. 
 
Gemeindeversammlungen am 
Mittwoch, 18. Juni 2025, 19.30 Uhr 
im Werkgebäude Elgg, Oberhofstr. 6 
 
Zur Behandlung gelangen folgende Geschäfte: 

 
A) Sekundarschulgemeinde Elgg 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 
 
B) Primarschulgemeinde Elgg 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 

 
C) Politische Gemeinde Elgg 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 

2. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Strassensanierung Rebweg 

3. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Wasserleitungen Rebweg 

4. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Wasserleitungen Gerbestrasse bis 
Ritschbergstrasse  

5. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Strassensanierung Hofstetterstrasse, 
Abschnitt Chalberweid 

6. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Strassensanierung Hertenstrasse, 
Bergstrasse bis Fürstweg 

7. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Erneuerung Wasserleitungen 
Hertenstrasse, Bergstrasse bis Fürstweg 

8. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Erweiterung Fernwärme Äussere 
Hintergasse 

9. Genehmigung Bauabrechnung Projekt 
Erschliessung Fernwärme Friedweg 1 und 
Untergasse 7 

 
Anträge und Akten liegen ab 20. Mai 2025 
während der ordentlichen Schalteröffnungs-
zeiten in der Gemeindeverwaltung Elgg, 
Lindenplatz 4, zur Einsicht auf. 
 
Es werden keine Beleuchtende Berichte an alle 
Haushalte verschickt. Bei der Gemeindeverwal-
tung und der Schulverwaltungen können 
einzelne Berichte kostenlos bestellt werden. Die 
Beleuchtenden Berichte sind zwei Wochen vor 
den Gemeindeversammlungen auf den 
Homepages der drei Gemeinden (www.elgg.ch, 
www.schule-elgg.ch und www.sek-elgg.ch)  
veröffentlicht. 
 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
 
Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, 
über eine Angelegenheit der Gemeinde von 
allgemeinem Interesse eine Anfrage an die 
Gemeindevorsteherschaften der betreffenden 
Behörde zu richten. Solche Anfragen sind 
spätestens 10 Arbeitstage vor der 
Gemeindeversammlung der Gemeindevor-
steherschaft schriftlich einzureichen.  
 
 
Elgg, 15. Mai 2025  
 
Die Gemeindevorsteherschaften 
 

 
 
 

 


